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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11 .2013

Registriernummer' SN-2018-001753328

(oder: ?Registriernummer wurde beantragö am ?)Gültig bis: 13.03.2028

Gpbäudp

Gebäudetyp
Adresse

Gebäudeteil

Baujahr Gebäude 3
Baujahr Wärmeerzeuger?' 4
Anzahl Wohnungen
Gebäudenutzfläche (AN)

Wesentliche Energieträger für
Heizung und Warmwasser3

Erneuerbare Energien
Art der Lüftung/Kühlung

4
IErdmannsdorfer Straße 23-27, 09120 Chemnitz
4 Ä1, -x'-'Y-40
r l ??i" '

t?-' : -
?i?i -

"i geo

4
r 24

l7l3ma [Z]nach§19EnEVausderWohnflächeermitteltl
%

W M

r Fernwärme

f

l [;] Fensterlüftung

€ Schachtlüftung

l € Neubau

[Zl Vermietung/Verkauf

r

l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

r
IVerwendung:

[3 Lüfkungsanlage mit Wärmerückgewinnung € Anlage zur

[3 Lüfkungsanlage ohne Wärmerückgewinnung Kühlung

[2 Modernisierung € Sonstiges(freiwillig)
(Anderung/Erweiterung)

I

l
l

l l
)lAnlass der Ausstellung des

FnprümniswpispisEnergieausweises

/
Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als

l Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen
(Erläuterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

l l
a Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt

(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch

l sind freiwillig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

l

l
l
l

l

l

l
l

l

s
l

l

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch

€ Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).
Eigentümer [Z Aussteller l l

l

l

a

rHinweise zur Verwendung des Fnprgipausweises

Gebäude?oder den oben bezerchneten Gebäu-detfül. Dfü -Er"e;giea'usw'ffirs 7st rediglrch 'dafü-r'gedaJht,-;'i'nenl Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
1

Eüberschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.
l

7
]

!A CL
Unterschrifl des Ausstellers

Aussteller

B&O RATOMA Messdienste GmbH

Dipl.-Ing. Jörg Reichel
Brückenstraße 8
09111 Chemnitz 14.03.2018

Ausstellungsdatum

2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung derrordnung zur EnEV' Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Änderungsvei
Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der AntragsRegistriernummer (§ 17 Absatz 4 Eiatia 4 und 5 EnEV)'
nachträglich einzusetzen. 3 MehrfachangMehrfachangaben möglich

?stellung einzutragen; die Registrier.nummer ist nach diren Eingang
4 bei Wärmenetzen Baujahr der Ubergabestation



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 1811 .2013

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes
Registriernummera SN-2018-00l75332ß

(oder: a'Registriernummer wurde beantragt am ")
2

EnergiebedarfCrlenlleOel

CO2-Emissionen 3 kg/(m'a)

o

F

150 175

l

200

G

225

1
>250

J

Anforderunqen qemäß EnEV 4

Primärenerqiebedarf

1st-Werk kWh/(m'a) Anforderungswen

Enerqetische Qualität der Gebäudehülle HTS

1st-Wert W/(m'K) Anforderungswerk

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) a

kWh/(m'a)

W/(m'K)

eingehalten

Für Energiebedarfsberechnungen verwendeiths Verfahren

@ VerfahrennachDINV4l08-6undDINV470l-10

0 Verfahren nach DIN V 18599

[] Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

[] Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

Endenergiebedarf dieses Gebäudes
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen? kWh/(m2-a)

A nqiben zum EEWärmeG 5laal l j '? Gl ? l;j '

Nutzung emeuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und
Kältebedarfs auf Grund des Erneuerbare-Energien-
Wärmegesebes (EEWärmeG)

%

Art: Deckungsanteil: %

%

Ersatzmaßnahmen 6

Die Anforderungen des EEWärmeG vierden durch die
Ersatzmaßnahme nach % 7 Absatz I Nummer 2 EEWärmeG
erfüllt.

€ Die nach § 7 Absatz I Nummer 2 EEWärmeG verschärften
Anforderungswerke der EnEV sind eingehalten.

€ Die in Verbindung mit § 8 EEWärmeG um %
verschärften Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

Verschärfter Anforderungswerk
PrimärenergiebedarT:

Verschärfker Anforderungswert
für die energetische Qualität derfijr die energetischi
Gebäudehülle HTa:

kWh/(m'a)

W/(m'K)

Vergleichswerte Mälri i A pi i iEndenergle

A+lAIBICI D IEI F m
ü 26 64) 76 lü«l 125 1!% 175 200 226 >250

]

7' ,04 !"X

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen
führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben
die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische
Wene nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (Ari). die im
Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

' siehe Fußnote 1 auf,Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige
m Fall des ß 16 Absatz I Satz 3 EnEV 5 nur bei NeubauAngabe"-?-' -'4-nu?-bei-Neuba'Ös;w;bei'Modernisierungim-Fml!-des'j'l6-Absatz-1-ä-atz3-EnEV

6 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz I Nummer 2 EEWärmeG 7 EFH: EEFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 1811 2013
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Registriernummel SN-2018-00l75332ß

(oder: 'aRegistriernummer wurde beantragt am ?)
Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

Energieverbrauch

l

l

l

l

r

l Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
70 kWh/(m'a)

F

c

n
200

G

225 >250

J

l

l

l
l

l

l

(l

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen?

l
l

l

l
l

l
r

r

r.
Vergleichswerte Endenergie

l l

l
l
l

t ? ff,-'
l

l L
ü 26 60 76 100 126 160 175 200 226 >280

u
/'! !? Die mOdel!haft ermi?(elt? n,Vergle.ichswerte bezielhe, n sich auf

] Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und Warmwasser
füirrih füiivke=qqesl im (,phAiirlp hprpitneia.Apllt wirrldurch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt wird.
Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme
beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten, dass hier
normalerweise ein um 15 bis 30 % r;)eringerer Energieverbrauch
als bei vergleichbaren Gebäuden mit Kesselheizung zu erwarten
ist.

l

l

l
I

J

l

Erläuterungen zum Ve r I i
1

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energiesparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte

l
r

prO Quadratmeter Gebäudenutzflache (AN) nach der Energieeinsparver0rdnung, die im Allgemeinen großer iSt alS die WOhnflElChe deS GebaudeS.
Der tatsächliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden

IlNutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

' siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 5,.siehe Fußnote j.au%.S4e 1 dgs?En?erg3ea;;.e0ses! auf Seite 1 des Energieausweises 3 gegebenenfalls
4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhausauch Leerstandszuschläge, Warmwasser- oder Kühlpauschale in kWh

t 90 kWh/(m'a)

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes
l
l
l

jj
1

1

7 0 kWh/(m'-a) l

j

l
l
l

l

1

( = «

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraum Primär- Anfe:l Klima-Energieträger 3 energie- Energ'everbrauoh Warmwasser Anle,'k',"zung faktorvon l bis faktor [k' (HyyH)
01.01.2014 31.12.2ü14 i,3 109330 35313 74017 1,12

oi.or.züis 31.12.2015 1,3 111 440 37443 73997 1 ,05

ü1.01.2016 31.12.2016 1,3 114397 36950 77447 i ,02

01.01.2014 31.12.2ül6 Leerstandszuschlag 1,3 2765 2765

ül.ü1.2014 31.12.2016 Leerstandszuschlag 1,3 5167 5167

'.
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 1811 2013
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l
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Registriernummer' SN-2018-001753326

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am . ?)
(=g

J

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung
%

l

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind i
Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

i

l

i

Nr.

l
l

Empfehlungen des Ausstellers

[% amöglich nicht möglich

empfohlen (freiwillige Angaben)

in als

Zusammenhang i Einzel-
mil größerer - i maß-

Modernisierung i nahme
';E;;o l"i'Ni'-

Endenergie

l l

t

l
l

r

l
l

r

Bau- oder

Anlagenteile
Maßnahmenbeschreibung in

einzelnen Schritten

iDach
?Sanierung erfolgt
i ModernisierungsvModernisierungsvorschläge

; keine

Außenwand gg. Außenluft ";':'r,";'.;:?,:g":,,':??ai';::n; keine

l

r Fenster l Einbau neuer Fenster erfolgt; keine
Modernisierungsvorschläge

1

l

l Heizung r Umstellung auf Fernwärme erfolgt; keine
Modernisierungsvorschläge

1

11

J J l

t t l

l

r r 1

l

weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt i
Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.

l l Sie sind nur ku?z gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine-Energieberatung.
ng
Hi

gli?
:Ei

l

Genauere Angaben zu den Empfehlungen
sind erhältlich bei/unter:

%i

Weitere Informationen erhalten Sie auf der EnEV-Infoseite des BBSR

J
l

/

Ergänzende Erläuterungen zu den Anqihen im Energieaiisweis
?

l
l

l
11 l

l
I

I IIIl
l
l

i

l
l
l l
l

l

l
l
?

' siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

r
r
l

l
l

r

l
l

1

i-

l

l
3

l

4

l

l
l

a

a

a

Th

(Angaben freiwillig)

l
I

l

l l

l
l

l

2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

'%
l

gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11 2013
?

rp»aa « piix
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l
l

I
r
l

t
Angabe Gebäudeteil - Seite 1

l
Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des
Energieausweises gemäß dem Muster nach Anlage 6 auf den
Gebäudeteil zu beschränken, der getrennt als Wohngebäude zu
behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). [)ies wird im
Energieausweis durch die Angabe ?Gebäudeteil? deutlich gemacht.

Erneuerbare Enerqien - Seite 1

l

Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zum
EEWärmeG) dazu weitere Angaben

Angaben zum EEWärmeG - Seite 2

Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in bestimmtem Umfang
erneuerbare Energien zur Deckung des Wärme- und Kältebedarfs
nutzen. In dem Feld ?Angaben zum EEWärmeG? sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der
Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld ?Ersatzmaßnahmen? wird
ausgefüllt, wenn die Anforderungen des EEWärmeG teilweise oder
vollständig durch Maßnahmen zur Einsparung von Energie erfüllt
werden. Die Angaben dienen gegenüber der zuständigen Behörde als
Nachweis des Umfangs der Pflichterfüllung durch die Ersatzmaßnahme
und der Einhaltung der für das Gebäude geltenden verschärften
Anforderungswerte der EnEV.

%

I l

l

l
I

l
l

l
l

l

l

l Energiebedarf - Seite 2
Endenerqieverbrauch - Seite 3

, , , , ii , Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der
DerEne.rgiebe.darfwird hierdurchde.nJahres-Primarenergiebe.darf.und Abrechnunoen von Heiz- und Warmwasserkosten nach derdl?:nI c=lnl adle:I C;rgTeabIeI dll'la" ,'-' da?' ergesiuut l;. .t.D'iesei??""'d An?"'?gb ?aben""' I dWl : :ldeel gn ' ereUceh:del Ir 'i us ici uh As : r, ey kcnl? .n+:rngl,:7r n Vr do nn. . nHne I' zn?. Au rn :, y,f aQr mr. w.n a. s soenrskoorsot er n, @
'e orm" ' off 'e?"Ö" D'o " e" oa?n"g"e'ag e' b"e"' n?e:" ?:??e?r ?'e' "W"' : r?d e" 'n "" a" ?'u f" d"e?"r' "G?' r" u 'n?'d'? 'a" g'ee" bd?e"r' SHI ::hzrkaoii sr? 'hec rln *vteprno pr drmn iuN'o gi+ rlo dii heor i »aursu r2 eiGnr rIu inei: narrdn i:rr re:
"B'a' ui' ui'n'ctei'r'l a'g e'on ab'z'w"7 Hgce 'bä"u'iocei ib ev zv eogi?een ev;e,,iuaetei in ?u'n'd 'u?'n'te?r A'uni niua'h"'m""e V"o"n' V.:Qrb nraou.c?hmsd+@ante nQ : rhlT: 'iti:eolte' D. lanb,e inw?,ehr+d e. n rd : ,E,ne.nr!i en vleAr,,b rha,uch,shda+t
s"'aa'n'd' a"?d' " as "e?'r? e" n' R? a' : da b' "'e 'd ":g'u:'g": no ' ("'Z : B? "'s""fa" n 'd'a?rd"'s' ? 'e"r'f e? 'K" ? :am" a"d""a f'eon" i di lell'ls r Iglne:oa mriafelrn +G erib:r u:r:4 cu4 an : nno'cr nh fiad»i ae:lai era' n.izreh ' n4ie'irnA Wiö o
bkal IIJdl IJl51tl Itjl I rldl ILlutjJll tgui IjJt.l l .3z. Cl. bkdl IlJdllJl51t!I kd Alllllii.()d{en, zugrunde geiegl [)er erlassle Energieverbrauch für die Heizung wird
definlerfes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und Innere iinhanrl ,1,r krinkrp.+p.n ,.,rlH,H,n ?ql,114,4,lon ,,n,.1 ,,;H.,;?1, l,,nuellllleHl-5 INuk41-IVI-Illdnelli bldlludlulbleHtj Illllellll-Illpeldlul ulllJ Illelt! an5and der Jon5re{en örtl'ichen Wetterdaten und mithilfe vgn
WarmegeW'nne us') berechneL So 'äSsf s:c" d'e energef'Sche Qua?fä' Klimafaklnrpn iiiif pinpn rleiiitctahl*nSuraiton VifüilwoW i imnarothnb* QndesGev'a"?o Mb äudesunabh"""?""'o""'?'}a,.ng'igvomNu,eN""""??"o?oo""'b bekrhba'L,ten"'u ' eu ;oi iveoignedk leS :' w'lee??ffeural a? {gae{ fxi'll1 h:mrta fhapk, :onr,iep7 Q a?u: 'i eQ p'ln e.n..nd henu thspcrhsla/pnrohwr?eii t, e, nh M,n ; lele.. nlwee: pu I- 3 '-) C IJ a u 'J '- b u l l a u l l CI I l g l jJ V 'J II l l N u LA l-I V I-l I I d I k l-. 1.1 u I l 'J V U I l (l l-I V V. E k l e I l d g e f 0 3 r i 5 e j s p i e i s w e 'i s e e j n l-? o li e r %] e r 5 r a u c li j n e j n e m e j n z e l n
beurtetlen. Insbesondere wegen der stand.ardtsierten Ran.dbedmgungen Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der
+a'*l:','oh,en,,.d: a,'?g.':.:n,.:rfe ke'ne Rucksch'usse auf den Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualität des
tatsächlichen Energieverbrauch. G'eb'mude?s-und?s'ein:;r?Heiz'un'g;anlage."Ein W;i%;r=W;t'sign::is':ert
Primärenergiebedarf - Seite 2 einen ge;ing'en Ve;br'auch.?Ern?fücksc'h'lums?auf'de'n k'Sn'ft::ff'z'u

erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbesondere können
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. die Verbrauchsgaten.einzelner Wohneinheite.n stark differieren, weil sie
ErberücksichtigrnebenderEndenergieauchdiesogenannte?Vorkette ,,,?vonderLag,,,,,,,,,,,ederWohne'nhe'fen'm, 9 ,ebäude2 ,Vonderl,,eWe?'9en
(Erkundung, Gewinnung, Verteihung, Umwanföu-n-g) der' rew?-e-;-,s Nutzung. und dem indiv.iduellen.Verhalt.en der Bewohner a5hängen.
eaingesetzte-n Energieträg-er (z.'B. ?Hei"zfü,- (3a-s,-'Strom," ernreu'eryo,ire Im Fal!längerer Leersfande .Wjrd h:erfur eln pauschaler Zuschlag
Energienetc.).EinkleinerWertsignalisierteinengeringenBedafund r,e.chner'schbes,f,'mm,',und'n.d'e.,Ve.rbrauc.hse"as.sun,g ..einbezogen.lm.
damir eine hohe Energieeffizienz-sowie eine die fössourcen und die ,,,,InfereSse, !' ,,,erVerg'e".h.b. arke" W"d b,e' deze, n'a'e,'l , ,,,'nder Rege,'
Umwelt schonende e;ergienutzung. Zusätzlich k('nnen di-e m-!t-dem- elektrisch .k»etriebenen Warmw,2sse2anlagen q.e5 (ypische .Verbrauch
E n e rg ; e 5 e d a r( v e r 5 u n 6 e noe n C O 2 - E om ; s s ; o n e n d'e s ' (3 e 5 ä u d-e s ;re : W : r1 i g .u .b. .e%r .e. li-nle, . P.%a- ,u -s c-12 a- l%e- b.eAr u.?c..!s.ic.h !'i g t-?r'i'c-l e.'l?Cg,e.?.Sk- Igi?lt-t u?r d. e n. Y e.r b r.a u

eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit dieangegeben werden.
genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, is( der

Enerqetische Qualität der Gebäudehülle - Seite 2 'Fabelle "Verbrauchserfassung? zu entn;hmen.

l
r

l

l

l

l

I l

l
l

l
l

l

I

l
l
l

I l

i

l

l l

l

Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende
Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust
(Formelzeichen in der EnEV: HTa). Er beschreibt die durchschnittliche
energetische Qualität aller wärföeübertragenden Umfassungsflächen
(Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes. Ein kleiner Wert
signalisiert einen guten baulichen Wärmeschutz. Außerdem stellt die
EnEV Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor
Überhitzung) eine; Gebäudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

l

i

l

ll l
l

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jährlich benötigte Energiemenge für Heizung-, Lüftung und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklimal und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator für die
Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der
Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebäude unter der
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter Berücksichtigung
der Energieverluste zugeführt werden muss, damit die standardisierte
Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung
sichergestellt werden können. Ein kleiner Wert signalisjert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

?

Primärenergieverbrauch - Seite 3

Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedarf wird er
mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils
eingesetzten Energieträger berücksichtigen.

Pflichtangaben für Immobilienanzeiqen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisar(
der Seite 2 oder 3.
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dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude sein. Esuitistis oeoauaes mn aen vergieicnswerien anaerer ceoauae Seln. hS
sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr die Werte für die
einzelnen Vergleichskategorien liegen.

l
J

' siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises


